
)1 I.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 19.März 1953 

l/A A n t rag 

der Abg. M are h n e r, 0 1 a h, Dr. P i t t 8 r man n und Genossen, 

betreffend Verlängerung des Preisregelungsgesetzes .. 

.... -~ 
Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Alrtikel I 

.Das Prej,sregelungsgesetz 1950', BGB1.Nr. 154/50, in der Fassun~ der 

Preisregelungsgesetznovelle1951, BGB1.Nr.10a/19,51, und der Preisrege­

lungsgesetznovelle 1952, BGBl.Nr.llS/52, wird absea"lldert w1e folgt: 

§ 6 Abs.4 hat zU lauten: 

"Dieses Bundesgesetz bleibt auf' unbestimmte Z~it in Geltung,,", 

Artikel I1 

lRtder Vc11ziehung dieses Eun~e8geset$~s wir.d das Bundesministerium 

fUr Inneres betraut. 

--.-.- ..... -

(Erläuternde Bemerkungen auf dem '2. Beiblatt) 
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2.Belblatt Beiblatt zur Parlamentsko,rrespoadeuz, 19.März 1953 

Erläuternde Bemerkung!n: 

Die behördliohe Festsetzung von Verbrauoherprelsen ist eine Massnahme 

zUm Schutz der wirtschaftlioh sohwaohen Verbrauoher. Ihre Aufreohterhaltung 

erscheint insbesondere in Österreich notwendig,. wei 1 auch bei genügendem 
Warenangebot das freie Kräftespiel der Wirtsohaft durch Kartelle oder kar~ 

tellmässige Manipulationen der Handelskammer und ih~er Unterorganisationen ver­
hindert werden. Bei der Handlungsweise der Mehrheit der österreichischen 

Industrie und des Handels wird zum Schaden der ges~ten Produktion noch im­
mer das Hochhalten der ~eise als oberstes Gebot der Kammer- und Kartell­

wirtschaft in österreich angesehen. 

Erst reoht erweist sich die behördliohe Preisregelung dort notwen~lg, 

wo, blsherdie Pl'e1se auf einem niederen Niveau gehalten werden konnten. Das 

gilt besonders für die Mieten. D~e willkürliche Milohpreiserhöhung des Ob­

manneS des Michwirtschaftsfonds, einer der für Österreich typischen Ein­

richtung der sohwindelhaften "frei'en Wirtschaft lt
, hat_der gesamten Bevöl­

kerung vor Augen geführt, was ihr an Preisausbeutung der Konsumenten bevor­

steht, wenn die gesetzlichen Schranken fallen. Das Preisregelungsgesetz 

soll nach den bisherigen Bestimmungen am 30.Juli 1953 seine Geltung ver­

lieren. Sollte dies eintreten, sollte im Hohen Haus keine Mehrheit der 

Volksvertreter zum Schutz der Verbrauoher, vor allem der Familienväter 

und der Rentner zu bilden sein, dann würden die lebenswichtig~\ Nahrungs­

mittel und nienstleistungen dem ungehemmten Profitwucher schutzlos preis­
gegeben sein. 

Die antragstellend~n Abgeordneten bezwecken mit dem vorliegenden 
Antrag die Aufr echt erhaltung des bisherigen Konsura.entenschutzes. nie 

lSsterreichische Bevölkerung wird bei der Abstimmung in den AusschUss al und ' 
im Hohen Haus Gelegenheit haben, zu prüfen, welche Volksvertreter den 

wirtschaftlioh schwaohen Verbrauchern und welche einzig und allein den 

Interessen der Kartelle dienen. 

- . -
In meritorischer Hinsicht wird beaÄtragt. diesen Gesetzentwurf unter 

Verzicht auf die erste Lesung d,em Ausschuss für Verfassung und Verwal­
tungsreform zur geschäftsordnungsmässigen Entschliessung zuzuweisen • 

.... -.-.- ... 
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